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Ziel und Zweck
des deutschen Geschichtsforschenden Vereins

des Kantons Freiburg

wurden von seiner allgemeinen Versammlung vom 14. Januar 1904

durchberaten und angenommen; die vom Gründer, Prof. Dr. Albert Büchi,
entworfenen Paragraphen lauten folgendermaßen und werden immer
wieder aller Beachtung empfohlen :

§1-

Der Verein bezweckt, durch selbständige Forschung insbesondere die

Geschichte des Kantons Freiburg klar zu legen, durch Herausgabe seiner

Arbeiten und durch öffentliche Vorträge das Verständnis für die
historische Entwicklung unseres Staates in weitere Kreise zu tragen und die

Liebe zum engern und weitern Vaterlande zu fördern.

§2.

Zu diesem Zwecke unterstützt der Verein die Sammlung vaterländischer
Altertümer gemeinsam mit der bestehenden Societe d'histoire du canton
de Friboürg und .sucht ihr alle historischen Funde zuzuwenden, die auf

dem Boden unseres Kantons gemacht werden.

Derselbe widmet seine Aufmerksamkeit auch den im deutschen

Kantonsteil gelegenen Archiven und wird dahin wirken, daß die in Staats-,
Gemeinde- und Kirchenarchiven vorhandenen Schätze verwertet werden.

Ebenso wird der Verein sein Augenmerk haben auf historisch, merk-

!:ge Gebäude, Ruinen, Kunstantiquitäten, und nach Kräften die

kantonale Kommission für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler in
ihren Bestrebungen unterstützen.

§3.

Jedes Mitglied verpflichtet sich, zur Erreichung dieser Zwecke nach

Maßgabe seiner Kräfte mitzuwirken, insbesondere auf historische Funde

jeder Art zu achten, davon dem Vereinsvorstand rechtzeitige und
genaue Kenntnis zu geben und die Interessen desselben bestmöglichst
wahrzumv.m n.
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